
 
An die 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 

Wien, am    23. März 2015 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Rauch und weitere Abgeordnete haben am 23. Jänner 2015 
unter der Nr. 3541/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend schwere Mängel 

bei Kindersitzen gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 
Zu den Fragen 1 bis 5: 
 Wurden Sie über die oben genannte Testreihe des ÖAMTC informiert? 
 Wenn ja, wann? 
 Werden oder wurden seitens Ihres Ministeriums Ergebnisse dieser Testreihe veröffentlicht? 
 Wenn ja, welche Ergebnisse werden bzw. wurden in welcher Form veröffentlicht? 
 Wenn nein, warum nicht? 

 
Die Durchführung von „Qualitätstests“ bzw. die Veröffentlichung von Testergebnissen anderer 

Stellen fallen nicht in den Zuständigkeitsbereich meines Ressorts. 
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Zu den Fragen 6 bis 9: 
 Werden seitens Ihres Ministeriums Maßnahmen getroffen, um Konsumenten über die 

Gefahren bzw. Sicherheitsmängel von Kindersitzen zu informieren? 
 Wenn ja, welche Maßnahmen werden getroffen? 
 Wenn ja, in welchen zeitlichen Abständen wird hier seitens Ihres Ministeriums agiert? 
 Wenn nein, warum nicht? 

 
Wie bereits oben erwähnt fällt die Durchführung von „Qualitätstests“ nicht in den 

Zuständigkeitsbereich meines Ressorts. 

 

Gemäß § 1c Abs. 2 Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung (KDV) müssen 

Rückhalteeinrichtungen für Kinder der ECE-Regelung Nr. 44 oder der ECE-Regelung Nr. 129 

entsprechen. 

 

Eine ECE-Genehmigung wird von der jeweils zuständigen nationalen Genehmigungsbehörde, 

nach Prüfung durch einen technischen Dienst, erteilt. Wird eine ECE-Genehmigung erteilt, ist auf 

dem jeweiligen Bauteil bzw. Ausrüstungsgegenstand ein ECE-Prüfzeichen anzubringen. Der 

Hersteller kann den technischen Dienst bzw. die Genehmigungsbehörde frei wählen. Derartige 

Genehmigungen erfolgen nicht in Österreich. Verfügt ein Kindersitz über ein ECE-Prüfzeichen, 

dann darf dieser ohne Einschränkungen verkauft werden. 

 

 
Zu den Fragen 10 bis 13: 
 Werden seitens Ihres Ministeriums Maßnahmen getroffen, um Konsumenten darüber zu 

informieren, dass Anbieter von Kindersitzen nach schlechten Testergebnissen den 
Produktnamen wechseln? 

 Wenn ja, welche Maßnahmen werden getroffen? 
 Wenn ja, in welchen zeitlichen Abständen wird hier seitens Ihres Ministeriums agiert? 
 Wenn nein, warum nicht? 

 
Meinem Ressort wurden diesbezüglich keine konkreten Anlassfälle gemeldet. Da ein allfälliges 

Verbot der Namensänderung nicht in den Zuständigkeitsbereich meines Ressorts fällt, kann 

diesbezüglich keine Aussage getroffen werden. 

 

 

Alois Stöger 
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